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Gesetz 
zur Schaffung von mehr Transparenz 

in öffentlichen Unternehmen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Transparenzgesetz)

 

Vom 17. Dezember 2009

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
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Änderung der Landeshaushaltsordnung

 

Die Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 443), 
wird wie folgt geändert:

 

1. § 65 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 5 ange-
fügt:

„5. gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge jedes einzel-
nen Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähnlichen Ein-
richtung unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen 
Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, im Anhang des Jahresab-
schlusses gesondert veröffentlicht werden. Ist der Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu 
erweitern, ist die gesonderte Veröffentlichung an anderer geeigneter Stelle zu gewährleisten. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für:

 

a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind,

b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Ge-
schäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be-
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wor-
den sind.“

 

b) Nach Absatz 5 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Grundsätze des Absatzes 1 Nummer 5 gelten entsprechend.“

 

2. Nach § 65 werden folgende §§ 65a bis 65c eingefügt:

§ 65a 
Offenlegung von Vergütungen bei privatrechtlichen Unternehmen
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(1) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts, an denen das Land unmittelbar oder 
mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, wirkt es darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 
gewährten Bezüge jedes einzelnen Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Bei-
rates oder einer ähnlichen Einrichtung unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängi-
gen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, 
im Anhang des Jahresabschlusses gesondert veröffentlicht werden. Ist der Jahresabschluss 
nicht um einen Anhang zu erweitern, wirkt es auf eine gesonderte Veröffentlichung an anderer 
geeigneter Stelle hin. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für:

 

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von dem Unternehmen während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be-
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wor-
den sind.

 

Der unmittelbaren oder mittelbaren mehrheitlichen Beteiligung des Landes steht es gleich, wenn 
das Land nur zusammen mit Gemeinden oder Gemeindeverbänden, einem Unternehmen im Sin-
ne von Absatz 1 Satz 1, einem Sparkassen- und Giroverband oder einem Unternehmen in der 
Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person des öffentlichen Rechts unmittelbar 
oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die auf Veranlassung des Landes gewählten oder ent-
sandten Mitglieder setzen diese Verpflichtung um.

 

(2) Ist das Land nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindestens 25 vom Hundert an dem Un-
ternehmen unmittelbar oder mittelbar im Sinne des Absatzes 1 beteiligt, soll es auf eine Veröf-
fentlichung entsprechend den Sätzen 1 bis 3 des Absatzes 1 hinwirken.

 

(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die an die Mitglieder des Aufsichtsrates, des Beira-
tes oder einer ähnlichen Einrichtung gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, ins-
besondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

 

§ 65b 
Offenlegung von Vergütungen bei Landesbetrieben und Sondervermögen
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Landesbetriebe und Sondervermögen, die unternehmerisch tätig sind, haben die Angaben nach 
§ 65a zu veröffentlichen.

 

§ 65c 
Offenlegung von Vergütungen bei Zuwendungsempfängern

§ 65a gilt für Zuwendungsempfänger entsprechend, soweit sie die Mittel zur Deckung der ge-
samten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben erhalten und unternehme-
risch tätig sind.“

 

3. § 112 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 65 Abs. 1 Nr. 3 und 4“ durch die Angabe „§ 65 Abs. 1 Nr. 3 bis 5“ 
ersetzt.

 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Die Verpflichtung des Landes nach § 65a besteht auch gegenüber den in Satz 1 genannten Un-
ternehmen, soweit sie nicht durch Landesgesetz zur Offenlegung der Angaben nach § 65a ver-
pflichtet sind.“

 

4. Nach § 116 wird folgender § 117 eingefügt:

„§ 117 
Übergangsregelung

§ 65 und §§ 65a bis 65c in der Fassung des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in 
öffentlichen Unternehmen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950) sind erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 2009 
beginnende Geschäftsjahr anzuwenden.“

 

5. Der bisherige § 117 wird § 118.
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Artikel 2
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Gesetz 
zur Offenlegung von Vergütungen bei Unternehmen in der 
Rechtsform einer landesunmittelbaren juristischen Person 

des öffentlichen Rechts (Vergütungsoffenlegungsgesetz – VergütungsOG)

 

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittelbaren Anstalt, Kör-
perschaft und Stiftung des öffentlichen Rechts (öffentlich-rechtliche Unternehmen).

 

(2) Von dem Anwendungsbereich ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
Versicherungsunternehmen.

 

§ 2 
Offenlegung von Vergütungen bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen

(1) Öffentlich-rechtliche Unternehmen veröffentlichen die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr ge-
währten Bezüge jedes einzelnen Mitglieds der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beira-
tes oder einer ähnlichen Einrichtung unter Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängi-
gen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, 
im Anhang des Jahresabschlusses. Ist der Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erweitern, 
erfolgt die gesonderte Veröffentlichung an anderer geeigneter Stelle. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für:

 

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von dem Unternehmen während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be-
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wor-
den sind.
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(2) Entsprechendes gilt für die an die Mitglieder des Aufsichtsrates, des Beirates oder einer ähn-
lichen Einrichtung gewährten Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Bera-
tungs- und Vermittlungsleistungen.

 

§ 3 
Offenlegung von Vergütungen bei Beteiligungen des öffentlich-rechtlichen Unternehmens

(1) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten und des öffentlichen Rechts, an denen das 
öffentlich-rechtliche Unternehmen unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, wirkt es 
darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszusagen und 
Leistungen entsprechend § 2 angegeben werden. Das Gleiche gilt, wenn das öffentlich-rechtli-
che Unternehmen nur zusammen mit dem Land, Gemeinden oder Gemeindeverbänden, einem 
Sparkassen- und Giroverband, einem Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im 
Sinne des § 65a der Landeshaushaltsordnung oder einem Unternehmen in der Rechtsform des 
privaten oder öffentlichen Rechts im Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich 
beteiligt ist. Die auf Veranlassung des öffentlich-rechtlichen Unternehmens gewählten oder ent-
sandten Mitglieder setzen diese Verpflichtung um.

 

(2) Ist das öffentlich-rechtliche Unternehmen nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindestens 
25 vom Hundert an einem Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt, soll es auf eine Veröffentlichung entsprechend Absatz 1 hinwirken.

 

(3) Das öffentlich-rechtliche Unternehmen soll sich an der Gründung eines Unternehmens in der 
Rechtsform des privaten und des öffentlichen Rechts oder an einem bestehenden Unternehmen 
dieser Rechtsformen nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge und Leistungszusagen entsprechend § 2 Absatz 1 angegeben 
werden.

 

(4) § 112 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

 

§ 4 
Geltungsregelung

Dieses Gesetz ist erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 
2009 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.
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§ 5 
Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft.
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Artikel 3

 

Änderung des Sparkassengesetzes

 

Das Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696) wird 
wie folgt geändert:

 

1. In § 15 werden folgende Absätze 9 und 10 angefügt:

„(9) Verpflichtet sich ein Verwaltungsratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat 
durch einen Dienstvertrag, durch den weder ein Arbeitsverhältnis zur Sparkasse noch zum Trä-
ger der Sparkasse begründet wird, oder durch einen Werkvertrag gegenüber der Sparkasse zu 
einer Tätigkeit höherer Art, so hängt die Wirksamkeit des Vertrages von der Zustimmung des 
Verwaltungsrats ab. Gewährt die Sparkasse auf Grund eines solchen Vertrages dem Verwal-
tungsratsmitglied eine Vergütung, ohne dass der Verwaltungsrat dem Vertrag zugestimmt hat, so 
hat das Verwaltungsratsmitglied die Vergütung zurückzugewähren, es sei denn, dass der Ver-
waltungsrat den Vertrag genehmigt. Ein Anspruch des Verwaltungsratsmitglieds gegen die Spar-
kasse auf Herausgabe der durch die geleistete Tätigkeit erlangten Bereicherung bleibt unbe-
rührt; der Anspruch kann jedoch nicht gegen den Rückgewähranspruch aufgerechnet werden.

 

(10) Verpflichtet sich ein Verwaltungsratsmitglied außerhalb seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat 
gegenüber einem durch die Sparkasse beherrschten Unternehmen zu einer Tätigkeit im Sinne 
des Absatz 9 Satz 1, ist der Abschluss des Vertrages dem Verwaltungsrat und der Sparkassen-
aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Wurde ein solches Vertragsverhältnis bereits vor der 
Wahl in den Verwaltungsrat begründet, hat das Verwaltungsratsmitglied dies unverzüglich nach 
dessen Wahl in den Verwaltungsrat diesem und der Sparkassenaufsichtsbehörde anzuzeigen.“

 

2. § 19 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Der Träger wirkt darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge 
jedes einzelnen Mitglieds des Vorstands, des Verwaltungsrates und ähnlicher Gremien unter Na-
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mensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, im Anhang zum Jahresabschluss gesondert veröf-
fentlicht werden. Satz 1 gilt auch für

 

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Sparkasse während des Ge-
schäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be-
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wor-
den sind.

 

Im Übrigen bleibt § 15 Absatz 6 unberührt.“

 

3. In § 35 werden folgende Absätze 5 bis 9 angefügt:

„(5) Die Sparkassen- und Giroverbände veröffentlichen die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr ge-
währten Bezüge des Verbandsvorstehers und jedes einzelnen Mitglieds des Verbandsvorstan-
des und des Verbandsverwaltungsrates oder einer ähnlichen Einrichtung des Verbands unter 
Namensnennung, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten so-
wie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, an geeigneter Stelle. Satz 1 gilt auch für Leis-
tungen entsprechend § 19 Absatz 5 Satz 2.

 

(6) Entsprechendes gilt für die an die Mitglieder des Verbandsvorstandes und des Verbandsver-
waltungsrats oder einer ähnlichen Einrichtung des Verbandes gewährten Vorteile für persönlich 
erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

 

(7) Bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten und des öffentlichen Rechts, an denen der 
Sparkassen- und Giroverband unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, wirkt dieser 
darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszusagen und 
Leistungen entsprechend den Absätzen 5 und 6 angegeben werden. Das Gleiche gilt, wenn der 
Sparkassen- und Giroverband nur zusammen mit dem Land, Gemeinden oder Gemeindeverbän-
den, einem Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts im Sinne des § 65a der Landes-
haushaltsordnung, einem Unternehmen des privaten oder öffentlichen Rechts im Sinne von § 3 
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Absatz 1 des Vergütungsoffenlegungsgesetzes oder mit einem anderen Sparkassen- und Giro-
verband unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die auf Veranlassung des Sparkas-
sen- und Giroverbandes gewählten oder entsandten Mitglieder setzen diese Verpflichtung um.

 

(8) Ist der Sparkassen- und Giroverband nicht mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindestens 25 
vom Hundert an einem Unternehmen im Sinne des Absatzes 7 unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt, soll er auf eine Veröffentlichung entsprechend den Absätzen 5 und 6 hinwirken.

 

(9) Der Sparkassen- und Giroverband soll sich an der Gründung eines Unternehmens in der 
Rechtsform des privaten und des öffentlichen Rechts oder an einem bestehenden Unternehmen 
dieser Rechtsformen nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge und Leistungszusagen entsprechend Absatz 5 angegeben wer-
den.“

 

4. Als neuer § 45 wird eingefügt:

„§ 45 
Übergangsregelung für Jahres- und Konzernabschlüsse

§ 19 und § 35 in der Fassung von Artikel 3 des Gesetzes zur Schaffung von mehr Transparenz in 
öffentlichen Unernehmen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 
950) sind erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 31. Dezember 2009 
beginnende Geschäftsjahr anzuwenden.“

 

5. Der bisherige § 45 wird § 46.

 

2023

Artikel 4

Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 30. Juni 
2009 (GV. NRW. S. 380), wird wie folgt geändert:
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1. § 108 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird in Satz 1 nach Nummer 8 folgende Nummer 9 eingefügt:

„9. bei Unternehmen und Einrichtungen in Gesellschaftsform, vorbehaltlich weitergehender oder 
entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften, durch Gesellschaftsvertrag oder Satzung gewähr-
leistet ist, dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 
285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsra-
tes, des Beirates oder einer ähnlichen Einrichtung im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für 
jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mit-
glieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 
Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches angegeben werden. Die individualisierte Aus-
weisungspflicht gilt auch für:

 

a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind,

b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Ge-
schäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres be-
endet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt wor-
den sind.

 

Eine Gewährleistung für die individualisierte Ausweisung von Bezügen und Leistungszusagen ist 
im Falle der Beteiligung an einer bestehenden Gesellschaft auch dann gegeben, wenn in Gesell-
schaftsvertrag oder Satzung die erstmalige individualisierte Ausweisung spätestens für das 
zweite Geschäftsjahr nach Erwerb der Beteiligung festgelegt ist.“

 

b) Die bisherige Nummer 9 des Absatzes 1 Satz 1 wird zu Nummer 10.

 

c) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Wird von Satz 1 Nummer 8 eine Ausnahme zugelassen, kann auch von Satz 1 Nummer 9 eine 
Ausnahme zugelassen werden.“

 

d) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
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„(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 gilt für die erstmalige unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an 
einer Gesellschaft einschließlich der Gründung einer Gesellschaft, wenn den beteiligten Gemein-
den oder Gemeindeverbänden alleine oder zusammen oder zusammen mit einer Beteiligung des 
Landes mehr als 50 vom Hundert der Anteile gehören. Bei bestehenden Gesellschaften, an de-
nen Gemeinden oder Gemeindeverbände unmittelbar oder mittelbar alleine oder zusammen oder 
zusammen mit dem Land mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt sind, trifft die Gemeinden und 
Gemeindeverbände eine Hinwirkungspflicht zur Anpassung an die Vorgaben des Absatzes 1 Satz 
1 Nummer 9. Die Hinwirkungspflicht nach Satz 2 bezieht sich sowohl auf die Anpassung von Ge-
sellschaftsvertrag oder Satzung als auch auf die mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 verfolgte Zielset-
zung der individualisierten Ausweisung der dort genannten Bezüge und Leistungszusagen.“

 

e) In Absatz 5 Satz 2 ist die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Sätze 2 und 3“ zu ersetzen.

 

f) Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden Absätze 3 bis 7.

 

2. In § 113 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter“ durch 
die Wörter „der von ihm vorgeschlagene Bedienstete“ ersetzt.

 

3. In § 114a Absatz 10 werden folgende Sätze angefügt:

„§ 285 Nummer 9 Buchstabe a des Handelsgesetzbuches ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder des Vor-
stands sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder des 
Verwaltungsrates im Anhang des Jahresabschlusses für jede Personengruppe sowie zusätzlich 
unter Namensnennung die Bezüge und Leistungen für jedes einzelne Mitglied dieser Personen-
gruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a des 
Handelsgesetzbuches angegeben werden, soweit es sich um Leistungen des Kommunalunter-
nehmens handelt. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für Leistungen entsprechend 
§ 108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 Satz 2.“

 

4. In § 115 Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung „5“ durch die Absatzbezeichnung „6“ ersetzt.

 

Artikel 5

 

Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

(L. S.)

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

 

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

 

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

 

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

 

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

 

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

 

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r-P i e p e n k ö t t e r

 

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

 

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

 

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

Andreas  K r a u t s c h e i d
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